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2.6 Preise 

Leistung Preis  Fälligkeit 

Zertifizierungsverfahren  
1) Prüfung des Antrags auf Erfüllung der Grund-

voraussetzungen zur Zertifizierung 
€ 550,- mit Antragseinreichung 

Dieser Betrag wird auch fällig ohne Zulassung zur Prüfung. Er wird dem An-
tragsteller bei späterer Stornierung nicht zurückgezahlt. 

2) Nachzureichende Gutachten pro Stück € 90,- mit Nachreichen der Gutachten 

3) Anmeldung zur Prüfung, Prüfungsteilnahme (inkl. 
Ausstellung der Zertifizierungsurkunde und Stem-
pel) 

 

€ 1400,- bis zwei Wochen vor dem vereinbarten Prüfungstermin 

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Abmeldung wird eine Verwaltungskosten-
pauschale von 30 % des Prüfungspreises berechnet. Bei Abmeldung inner-
halb von 14 Tagen vor Prüfungsbeginn fällt eine Stornopauschale von 50 % 
an. Wird eine Anmeldung am Tag der Prüfung zurückgezogen oder erscheint 
ein gemeldeter Teilnehmer nicht, ist grundsätzlich der volle Preis fällig. 

Wiederholungsprüfung  
1) schriftliche Prüfung 

 

2) praktische Prüfung 

 

3) mündliche Prüfung 

€ 310,-

€ 650,-

€ 260,-

bis zwei Wochen vor dem vereinbarten Prüfungstermin  

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Abmeldung wird eine Verwaltungskosten-
pauschale von 30 % des Prüfungspreises berechnet. Bei Abmeldung inner-
halb von 14 Tagen vor Prüfungsbeginn fällt eine Stornopauschale von 50 % 
an. Wird eine Anmeldung am Tag der Prüfung zurückgezogen oder erscheint 
ein gemeldeter Teilnehmer nicht, ist grundsätzlich der volle Preis fällig. 

 Ausstellung Zertifizierungsurkunde* 

 Stempel* 

* Sofern kein Prüfungsverfahren nach 3) dieser 
Preisliste durchgeführt wird. 

€ 120,-

€ 60,-

mit Antragseinreichung bzw. bei Anforderung 

Überwachung während der Zertifikatslaufzeit  
1a) Regelmäßige Überwachung pro Überwachung 

(zweimal während der Laufzeit des Zertifikats) 
€ 340,- jeweils zu Beginn der Überwachungsmaßnahme 

1b) Regelmäßige Eigenüberwachung durch Organisa-
tion/Unternehmen/Verband pro Überwachung 
pro Person (zweimal während der Laufzeit des 
Zertifikats) 

€ 100,-  

1c) Regelmäßige Eigenüberwachung durch Organisa-
tion/Unternehmen/Verband pro Überwachung 
pro Person (zweimal während der Laufzeit des 
Zertifikats) sofern zusätzlich der Nachweis der 
Weiterbildung durch Organisation/Unternehmen/ 
Verband geführt wird 

€ 80,-  

2) Ggf. außerordentliche Überwachung zur 
Stichprobenerhöhung  

€ 340,- jeweils zu Beginn der Überwachungsmaßnahme 

3) Ggf. Überwachungsbegutachtung pro 
durchgeführter Begutachtung 

** zzgl. ggf. anfallender Reisekosten und Spesen der 
Beauftragten der Zertifizierungsstelle 

€ 600,-** jeweils zu Beginn der Überwachungsmaßnahme 

 

Rezertifizierung € 320,- 14 Tage nach Rechnungslegung 

Rezertifizierungsprüfung 

(Teilnahme am Fachgespräch/schriftliche Prüfung) 
€ 550,- zwei Wochen vor Rezertifizierungsprüfung 

Sonstiges  
Aufwand für die Bearbeitung von Beschwerden gegen 
die Entscheidungen der Zertifizierungsstelle (außer 
vereinbartes Schiedsverfahren, hier gilt die Gebüh-
renordnung des DIS). Der Betrag wird zurückbezahlt, 
wenn sich aus der Berechtigung der Beschwerde ein 
Bestehen eines Prüfungsteils oder der gesamten 
Prüfung ergibt bzw. eine Überwachungsmaßnahme 
nachträglich positiv bewertet wird. 

€ 500,- mit Einreichen der Beschwerde 

 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. Mehrwertsteuer. 
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3. Rechte und Pflichten  

3.1 Zertifizierung 
3.1.1 Ein durch die IfS GmbH für Sachverständige zertifi-
zierter Sachverständiger hat seine besondere Qualifikation 
nachgewiesen und ist berechtigt, bei erstellten Gutachten 
durch Stempelführung auf die Zertifizierung hinzuweisen 
(siehe auch Hinweis auf die Zertifizierung unter Punkt 4.). 
 
3.1.2 Die Zertifizierungsstelle händigt dem zertifizierten 
Sachverständigen grundsätzlich ein Zertifikat und einen die 
Zertifizierung ausweisenden Stempel aus. Stempel sowie 
Zertifikat verbleiben im Eigentum der Zertifizierungsstelle 
und sind bei Wegfall, Aussetzen oder Widerruf der Zertifi-
zierung unaufgefordert an diese zurückzugeben. 
 
3.1.3 Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, 
die zertifiziert sind, haben die Vorschriften der öffentlichen 
Bestellung zu beachten. 
 

3.2 Bekanntmachung 
Die Zertifizierungsstelle macht die Zertifizierung im Internet 
öffentlich bekannt. Name, Adresse und Sachgebietsbe-
zeichnung des Sachverständigen können gespeichert und 
in Listen oder auf sonstigen Datenträgern veröffentlicht 
und auf Anfrage jedermann zur Verfügung gestellt werden. 
Der Sachverständige willigt mit Abschluss des Vertrages 
mit der Zertifizierungsstelle hierin ausdrücklich ein. 
 

3.3 Gewissenhafte, unabhängige und 
unparteiische Aufgabenerfüllung 

3.3.1 Gewissenhaftigkeit 
Jeder Auftrag ist mit der Sorgfalt eines ordentlichen Sach-
verständigen zu erledigen. Dabei muss der aktuelle Stand 
von Wissenschaft, Technik und Praxiserfahrung zugrunde 
gelegt werden. Die tatsächlichen Grundlagen für gutach-
terliche Aussagen sind sorgfältig zu ermitteln. Die Gutach-
ten müssen systematisch aufgebaut, übersichtlich geglie-
dert, nachvollziehbar begründet und auf das Wesentliche 
konzentriert werden. Kommen für die Beantwortung der 
gestellten Fragen mehrere Lösungen ernsthaft in Betracht, 
so hat der Sachverständige diese darzulegen und den Grad 
der Wahrscheinlichkeit gegeneinander abzuwägen. Sofern 
Anforderungen für gutachterliche Leistungen im Zertifizie-
rungsgebiet vorliegen, hat er diese anzuwenden. 
 
3.3.2 Unabhängigkeit 
Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leis-
tungen keiner Einflussnahme ausgesetzt sein, die geeignet 
ist, seine tatsächlichen Feststellungen, Bewertungen und 
Schlussfolgerungen so zu beeinträchtigen, dass die gebo-
tene Objektivität und Glaubwürdigkeit seiner Aussagen 
nicht mehr gewährleistet sind. Insbesondere hat der Sach-
verständige darauf zu achten, dass er seine gutachtlichen 
Leistungen ohne Rücksicht auf das Auftragsvolumen oder 
die geschäftlichen Beziehungen zu einem einzelnen Auf-
traggeber (wirtschaftliche Unabhängigkeit) und ohne Rück-
sicht auf Ergebniswünsche des Auftraggebers (persönliche 
Unabhängigkeit) erbringt. 
 

3.3.3 Unparteilichkeit 
Der Sachverständige hat seine Leistungen stets so zu 
erbringen, dass er sich weder in Gerichtsverfahren noch 
bei Privatauftrag dem Vorwurf der Besorgnis der Befangen-
heit aussetzt. Er hat bei der Erstellung des Gutachtens 
strikte Neutralität zu wahren, muss die gestellten Fragen 
objektiv und unvoreingenommen beantworten und darf in 
Gerichtsverfahren nicht mit den Prozessparteien und bei 
Privatauftrag nicht mit den Auftraggebern verwandt oder 
verschwägert sein. Auf Gründe, die geeignet sind, Miss-
trauen gegen seine Unparteilichkeit zu begründen, hat er 
seinen Auftraggeber vor Auftragsübernahme hinzuweisen.  
 
3.3.4 Weisungsfreiheit 
Dem Sachverständigen ist untersagt, Weisungen entgegen-
zunehmen, die das Ergebnis seiner Sachverständigentätig-
keit verfälschen können. 
 

3.4 Persönliche Aufgabenerledigung 
3.4.1 Der Sachverständige hat die von ihm angeforderten 
Leistungen unter Anwendung der ihm zuerkannten Sach-
kunde in eigener Person zu erbringen. 
 
3.4.2 Hilfskräfte darf er bei Gerichtsaufträgen nur zur Vor-
bereitung des Gutachtens und insgesamt nur insoweit be-
schäftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwa-
chen kann; den Umfang ihrer Tätigkeit hat er im Gutachten 
kenntlich zu machen. 
 
3.4.3 Die von Sachverständigen auf diese Weise erstellten 
Gutachten darf er nur alleine unterschreiben; mithin darf 
weder die Unterschrift der Hilfskraft noch diejenige des Ar-
beitgebers oder Dienstherrn unter das Gutachten ange-
bracht werden. 
 

3.5 Schweigepflicht 
3.5.1 Dem Sachverständigen ist es untersagt, Kenntnisse, 
welche er bei der Ausübung seiner Tätigkeit als zertifizier-
ter Sachverständiger erlangt, Dritten unbefugt mitzuteilen 
oder zum Schaden anderer oder zu seinem oder zum Nut-
zen anderer unbefugt zu verwerten. 
 
3.5.2 Der Sachverständige hat auch seine Mitarbeiter zur 
Beachtung der Schweigepflicht anzuhalten. 
 
3.5.3 Die Schweigepflicht des Sachverständigen und sei-
ner Mitarbeiter besteht über die Beendigung des Auftrags-
verhältnisses hinaus. Sie gilt auch nach Erlöschen der Zer-
tifizierung. 
 
3.5.4 Die Schweigepflicht des Sachverständigen erstreckt 
sich nicht auf die Anzeige- und Auskunftspflichten nach 
Nummer 3.9 und 3.10. 
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3.6 Pflicht zur Fortbildung und zum Erfahrungs-
austausch 

3.6.1 Der Sachverständige hat sich auf seinen dem Zertifi-
zierungsgebiet mindestens drei Tage im Jahr in entspre-
chenden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen fortzu-
bilden. Soweit es Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch 
auf seinem Zertifizierungsgebiet gibt, hat er diese wahrzu-
nehmen. 
 
3.6.2 Über den Besuch der Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen bzw. der Teilnahme am Erfahrungsaustausch 
hat der Sachverständige Nachweis zu führen. Dieser 
Nachweis ist der Zertifizierungsstelle unaufgefordert ent-
sprechend 2.2.1 vorzulegen. 
 

3.7 Haftung und Versicherung 
3.7.1 Für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Aufga-
benerfüllung hat der Sachverständige die volle Verantwor-
tung zu übernehmen. Ein Haftungsausschluss oder eine 
Haftungseinschränkung ist nur für die Fälle einfacher 
Fahrlässigkeit in Form einer einzelvertraglichen Vereinba-
rung zulässig. 
 
3.7.2 Der Sachverständige trägt für den Einsatz von Mitar-
beitern die volle Verantwortung. Er muss daher seine Mit-
arbeiter hinsichtlich ihrer fachlichen Eignung und persönli-
chen Zuverlässigkeit sorgfältig auswählen, einweisen, anlei-
ten, überwachen und fortbilden. Art, Inhalt und Umfang der 
Pflicht zur Überwachung und Anweisung der Hilfskräfte im 
Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß ihrer Sachkunde 
und Erfahrung sowie der Gegebenheiten und Schwierigkei-
ten des konkreten Gutachtenauftrags. 
 
3.7.3 Für dieses Haftungsrisiko hat der Sachverständige 
eine Berufshaftpflichtversicherung in angemessenem Um-
fang abzuschließen und während der Dauer seiner Zertifi-
zierung aufrechtzuerhalten. Steht der Sachverständige in 
einem Angestelltenverhältnis, genügt eine entsprechende 
Haftungsabsicherung durch den Arbeitgeber. 
 

3.8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
3.8.1 Der Sachverständige hat über jede von ihm angefor-
derte Leistung Aufzeichnungen zu machen. 
 
Aus diesen müssen ersichtlich sein: 
: der Name des Auftraggebers 
: der Tag der Auftragserteilung 
: der Gegenstand des Auftrages 
: der Tag der Erstellung des Gutachtens bzw. der Leis-

tung oder die Gründe, aus denen das Gutachten bzw. 
die Leistung nicht erbracht worden ist  

: Beanstandungen über Inhalt und Ergebnis an der 
Tätigkeit des Gutachters oder der erstellten Gutach-
ten bzw. gutachterlichen Leistungen 

 
3.8.2 Der Sachverständige ist verpflichtet, 
die Aufzeichnungen nach Absatz 3.8.1, ein vollständiges 
Exemplar des schriftlichen Gutachtens oder Prüfberichts 
entsprechend der steuerrechtlichen Fristenregelungen auf-
zubewahren. 
 

3.9 Anzeigepflichten 
Der Sachverständige hat der Zertifizierungsstelle unverzüg-
lich anzuzeigen: 
: die Änderung seiner Büroanschrift 
: die Änderung seiner Privatadresse 
: die Aufnahme einer selbständigen 

Sachverständigentätigkeit 
: den Abschluss eines Anstellungsvertrages 
: den Verlust des Zertifikates sowie des die Zertifizie-

rung ausweisenden Stempels 
: die Leistung einer Eidesstattlichen Versicherung nach 

§ 807 Zivilprozessordnung 
: die Stellung eines Insolvenzantrags 
: die Einleitung eines staatsanwaltlichen Ermittlungsver-

fahrens 
: die rechtskräftige Verurteilung in einem Strafverfahren 
: eine andere Berufszulassung, eine staatliche Anerken-

nung oder eine öffentliche Bestellung bzw. deren Wi-
derruf 

: den Entzug einer geforderten Fahrerlaubnis (sofern für 
das Zertifizierungsgebiet gefordert) 

 

3.10 Auskunftspflichten, Überlassung von Unter-
lagen und Duldung der Nachschau 

3.10.1 Der Sachverständige der Zertifizierungsstelle auf 
deren Verlangen jederzeit die zur Überwachung seiner Tä-
tigkeit und der Einhaltung seiner Pflichten erforderlichen 
mündlichen und schriftlichen Auskünfte innerhalb der ge-
setzten Frist unentgeltlich zu erteilen und die angeforder-
ten Unterlagen vorzulegen. Er kann die Auskunft auf solche 
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder ei-
nen seiner Angehörigen (§ 52 Strafprozessordnung) der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. 
 
3.10.2 Der Sachverständige hat auf Verlangen der Zertifi-
zierungsstelle die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen 
(siehe 3.8) vorzulegen und eine angemessene Zeit zwecks 
Überprüfung zu überlassen. In diesem Zusammenhang hat 
die Zertifizierungsstelle sicherzustellen, dass die Vorschrif-
ten des Datenschutzes und der in 3.5 geregelten Schwei-
gepflicht eingehalten werden. 
 
3.10.3 Die Beauftragten der Zertifizierungsstelle können 
auch während der üblichen Geschäftszeit die Geschäfts-
räume des Sachverständigen betreten und durch Stichpro-
ben von Unterlagen und Akten prüfen, ob der Sachverstän-
dige seinen Pflichten nachgekommen ist. 
 

3.11 Führung der Bezeichnung „zertifizierter 
Sachverständiger für das jeweilige Zertifizie-
rungsgebiet” 

3.11.1 Der Sachverständige ist berechtigt, im Rahmen sei-
ner gutachterlichen Tätigkeit oder sonstigen Aufgabener-
füllung auf seinem Zertifizierungsgebiet insbesondere auf 
Briefbögen und sonstigen Drucksachen auf die Zertifizie-
rung und die Zertifizierungsstelle hinzuweisen sowie den 
ausgehändigten die Zertifizierung ausweisenden Stempel 
zu verwenden. 
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3.11.2 Der Sachverständige ist verpflichtet, bei Sachver-
ständigenleistungen auf anderen Sachgebieten oder bei 
Leistungen im Rahmen seiner sonstigen beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit jedweden Hinweis auf die Zertifizie-
rung sowie die Nutzung des die Zertifizierung ausweisen-
den Stempels zu unterlassen. 
 

3.12 Erlöschen oder Widerruf der Zertifizierung 
3.12.1 Die Zertifizierung erlischt, wenn 
: der Sachverständige unter Kündigung des Zertifizie-

rungsvertrags gegenüber der Zertifizierungsstelle er-
klärt, dass er seine Tätigkeit als zertifizierter Sachver-
ständiger einstellt 

: nach Ablauf der Zertifikatsgültigkeit 
 
3.12.2 Die Zertifizierungsstelle kann die Zertifizierung wi-
derrufen oder aussetzen, wenn 
: der Wegfall der persönlichen Eignung festgestellt wird 
: dem Sachverständigen eine geforderte Fahrerlaubnis 

entzogen wird 
: wiederholt berechtigte Beanstandungen im Rahmen 

der Überwachung vorliegen 
: schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen die 

Zertifizierungsbedingungen für Sachverständige aus 
dem jeweiligen Zertifizierungsgebiet vorliegen 

: durch eine Bestellungskörperschaft eine öffentliche 
Bestellung und Vereidigung zum Sachverständigen 
widerrufen wird 

 

3.13 Bekanntmachung des Erlöschens/Widerrufs 
Die Zertifizierungsstelle macht das Erlöschen oder den 
Widerruf der Zertifizierung öffentlich bekannt. 
 

3.14 Rückgabepflicht von Zertifikat und Stempel 
Der Sachverständige hat nach Erlöschen oder Aussetzen 
der Zertifizierung das Zertifikat und den die Zertifizierung 
ausweisenden Stempel unverzüglich der Zertifizierungs-
stelle zurückzugeben. 
 
4. Hinweis auf die Zertifizierung 

4.1 Allgemeines 
Die Zertifikate sollen verwendet werden, um darauf hinzu-
weisen, dass die von der IfS GmbH für Sachverständige 
zertifizierten Sachverständigen die Anforderungen für das 
zertifizierte Sachgebiet während der Gültigkeitsdauer der 
Zertifikate stets erfüllen. Zertifikate sind Maßnahmen zur 
Vertrauensbildung. Vertrauen kann aber nur erreicht und 
erhalten werden, wenn die Vertragspartner die ihnen aus-
gehändigten Zertifikate ordnungsgemäß verwenden. Die 
Zertifizierungsstelle wacht daher besonders darüber, dass 
ihre Zertifikate nicht irreführend oder unlauter verwendet 
werden. Die Zertifikate sind personenbezogen und daher 
nicht übertragbar. Werden Verstöße gegen den Zertifizie-
rungsvertrag festgestellt, so behält sich die IfS GmbH für 
Sachverständige das Recht zur Einleitung von Maßnahmen 
vor, die von: 
: Abmahnung, 
: Verkürzung der Überwachungsintervalle, 
: Verbot der Werbung mit dem Zertifikat und der Benut-

zung des die Zertifizierung ausweisenden Stempels, 

bis hin zum Entzug des Zertifikates und des die Zertifizie-
rung ausweisenden Stempels reichen können.  
 

4.2 Verwendung des Zertifikates und des die 
Zertifizierung ausweisenden Stempels 

Damit bei der Verwendung des Zertifikates und des die 
Zertifizierung ausweisenden Stempels in Informationsmate-
rial oder Werbung keine Probleme entstehen, ist folgendes 
zu beachten: 
Bei Abbildungen der Zertifizierungsurkunde muss diese 
vollständig dargestellt werden. Abbildungen der Urkunde 
dürfen maximal so verkleinert werden, dass der Inhalt der 
Urkunde noch lesbar ist.  
 
Hinweise auf die Zertifizierung müssen die folgenden An-
gaben des Textmusters beinhalten: 
 
Zertifizierte(r) Sachverständige(r) (IfS-Zert) (Zusatz 
„IfS-Zert“ notwendig sofern Logo nicht verwendet wird) für 
. . . . . (Angabe des Zertifizierungsgebietes, z.B. Kraftfahr-
zeugschäden und –bewertung, Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken), IfS GmbH 
 
oder 
 
von IfS GmbH zertifizierte(r) Sachverständige(r) (IfS-
Zert) (Zusatz „IfS-Zert“ notwendig sofern Logo nicht ver-
wendet wird) für . . . . . (Angabe des Zertifizierungsgebie-
tes, z.B. Kraftfahrzeugschäden und –bewertung, Bewertung 
von bebauten und unbebauten Grundstücken). 
 
Zusätzlich kann die Zertifikatsnummer verwendet werden. 
Der die Zertifizierung ausweisende Stempel darf nur im Zu-
sammenhang mit der gutachterlichen Tätigkeit des Sach-
verständigen für das jeweilige Zertifizierungsgebiet ver-
wendet werden. 
 

4.3 Nutzung des Zeichens „IfS-Zert“ 
4.3.1 Name und Sitz des Zeicheninhabers 
Die mit Sitz in Köln unter HRB 26060 eingetragene IfS 
GmbH für Sachverständige (im Folgenden „IfS GmbH“ ge-
nannt) ist Inhaberin des nachstehenden Dienstleistungs-
zeichens (im folgenden „Zeichen” genannt). 
 

 

 
Personenzertifizierung 
DIN EN ISO/IEC 17024 

 
 
4.3.2 Rechte und Pflichten der Zeichenbenutzer 
IfS GmbH stellt den Zertifikatsinhabern auf Wunsch das 
Zeichen der Zertifizierungsgesellschaft per Diskette zur 
Verfügung. Die Verwendung des Untertextes „Personenzer-
tifizierung DIN EN ISO/IEC 17024“ ist möglich. 
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Eine Vergrößerung (Originalgröße siehe 4.3.1) des Zei-
chens ist bis maximal zur doppelten Größe zulässig. Die 
Proportionen dürfen nicht verändert werden. Bei einer Ver-
kleinerung des Originalzeichens (siehe 4.3.1) ist dies 
ebenfalls zu beachten. Die Lesbarkeit ist immer sicherzu-
stellen. 
Bei Verwendung des Zeichens ist der auf die Zertifizierung 
hinweisende Text (siehe 4.2) zusätzlich zu verwenden. 
 
Das Zeichen kann in schwarzweißer Abbildung benutzt 
werden. Bei farbiger Abbildung ist das Zeichen „IfS Zert“ 
möglichst in blau (HKS 42, Pantone 286) zu drucken. 
 
Werbung mit dem Zertifikat darf nur während der Gültig-
keitsdauer des Zertifikats betrieben werden. 
 
Wenn in Einzelfällen Zweifel über eine geplante Verwen-
dung des Zertifikats, des Zeichens sowie des die Zertifizie-
rung ausweisenden Stempels entstehen, ist mit der Zertifi-
zierungsstelle Rücksprache zu nehmen. Für die Benutzung 
des Zeichens, insbesondere im Rahmen der Werbung, ist 
der Zeichenbenutzer allein verantwortlich. 
 

4.4 Verlust und Entzug der Zeichenbenutzung 
4.4.1 Aussetzen der Zertifizierung 
Wird die Zertifizierung entsprechend den Zertifizierungsbe-
dingungen der IfS GmbH ausgesetzt, verliert der Zeichen-
benutzer für den Zeitraum, in dem die Zertifizierung ausge-
setzt ist, das Recht auf Zeichenbenutzung. 
 
4.4.2 Widerruf der Zertifizierung 
Wird die Zertifizierung entsprechend den Zertifizierungsbe-
dingungen der IfS GmbH widerrufen, verliert der Zeichen-
benutzer das Recht auf Zeichenbenutzung. 
 
4.4.3 Sonstiger Verlust des Rechts auf Zeichenführung 
Das Recht auf Zeichenführung erlischt automatisch mit 
Ablauf des Gültigkeitsdatums der Zertifizierung, wenn nicht 
neun Monate vor Ablauf der Gültigkeit eine Rezertifizierung 
beantragt worden ist. 
 

4.5 Änderungen 
Die IfS GmbH informiert den Zeichenbenutzer unverzüglich 
über Änderungen der Zeichenbenutzung. 
 
 
 
 
 
 
 




